
DER SACHVERSTÄNDIGE HEFT 3/2007

Entscheidungen und Erkenntnisse

1. Die behauptete Zusage des Richters, die Mühewaltung 
des Sachverständigen werde nach den Autonomen Ho-
norarrichtlinien der Österreichischen Ärztekammer erfol-
gen, ist ohne Bedeutung. Die Gebührenbestimmung hat 
zwingend nach dem GebAG und nicht auf Grund einer 
Vereinbarung, sei es auch mit dem zuständigen Richter, 
zu erfolgen.

2. Das Gericht trifft gegenüber dem Sachverständigen 
auch keine Aufklärungspflicht darüber, dass die beweis-
führende Partei Verfahrenshilfe genießt. Auch obliegt es 
einzig und allein dem Sachverständigen, ob er auf die 
Auszahlung der Gebühren aus Amtsgeldern verzichtet. 
Auch diesbezüglich besteht keine Aufklärungs- oder An-
leitungspflicht des Gerichts.

OLG Innsbruck vom 1. Dezember 2006, 4 R 277/06 a

Im gegenständlichen Verfahren macht die auch als Tänzerin 
berufstätige Klägerin Schadenersatzansprüche nach einem 
Verkehrsunfall geltend, wobei ihr mit Beschluss vom 11. 3. 
2005 Verfahrenshilfe im Umfang des § 64 Abs 1 Z 1 und 3 ZPO 
bewilligt wurde.

Mit Beschluss vom 18. 7. 2005 bestellte das Erstgericht Dr N. 
N. zum medizinischen Sachverständigen und trug diesem auf, 
hinsichtlich der Klägerin Befund und Gutachten zum Schmerz-
bild, den Narben, der Haushalts- und „Nachtlokal“-Behinde-
rungsdauer sowie zur Frage, ob gesundheitliche Spätfolgen 
ausgeschlossen sind, zu erstatten.

Der Sachverständige erstattete am 11. 1. 2006 ein schriftliches 
Gutachten und verzeichnete hiefür Gebühren im Gesamtaus-
maß von E 1.312,08, darin enthalten an Mühewaltung für die 
Erstellung des Gutachtens E 1.000,– zuzüglich 20% MWSt.
In der ihr eingeräumten Äußerung sprach sich die Beklagte ge-
gen die verzeichnete Mühewaltungsgebühr von E 1.000,– netto 
aus und verwies darauf, dass die Gebühr für ein derartiges Gut-
achten gemäß § 43 Abs 1 lit d GebAG nur E 99,30 betrage.

Über Auftrag des Erstgerichtes erstattete der Sachverständige 
noch zwei schriftliche Gutachtensergänzungen und verzeich-
nete hiefür weitere Gebühren von E 450,08, darin enthalten für 
Mühewaltung E 250,– zuzüglich 20% MWSt.

In der ihr eingeräumten Äußerung sprach sich die Beklagte 
neuerlich gegen die verzeichnete Mühewaltungsgebühr aus 
und wendete ein, dem Sachverständigen stehe nach den Be-
stimmungen des GebAG nur eine Mühewaltungsgebühr von E 
99,30 zu.

Mit dem nunmehr angefochtenen Beschluss bestimmte das 
Erstgericht die Gebühren des Sachverständigen mit insgesamt 
E 596,10 und wies das darüber hinausgehende Mehrbegehren 
von E 1.261,66 ab. Es führte dazu aus, eine Anwendung des
§ 34 Abs 2 GebAG scheide aus, weil die Klägerin Verfahrens-
hilfe genieße und darüber hinaus der Sachverständige auch 
nicht auf die Bezahlung der Gebühr aus Amtsgeldern verzichtet 
habe. Somit sei die Gebühr für Mühewaltung nach § 43 GebAG 
zu bestimmen und betrage diese für die Untersuchung samt 
Befund und Gutachten bei einer besonders zeitaufwändigen 
körperlichen Untersuchung mit eingehender Begründung des 
Gutachtens nur E 99,30 (netto). Die Mühewaltungsgebühr ste-

he jeweils für das schriftliche Gutachten vom 11. 1. 2006 sowie 
die schriftliche Ergänzung vom 4. 9. 2006 zu.

Gegen diesen Beschluss richtet sich der fristgerechte, als „Be-
schwerde“ bezeichnete Rekurs des Sachverständigen mit dem 
erkennbaren Antrag, in Stattgebung seines Rekurses den an-
gefochtenen Beschluss dahingehend abzuändern, dass ihm 
weitere E 1.261,66 an Gebühren zuerkannt werden.

Eine Rekursbeantwortung wurde weder von einer der Parteien 
noch vom Revisor erstattet.

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

Der Sachverständige führt in seinem Rechtsmittel im Wesent-
lichen aus, er habe nach Erhalt des Gutachtensauftrags um-
gehend telefonischen Kontakt mit dem damals zuständigen 
Richter aufgenommen und diesen darauf hingewiesen, dass 
die Gebühr für das Gutachten sich in einer Größenordnung 
von ca E 1.500,– bis E 2.000,– bewegen werde und dass die 
Gebühr analog dem GebAG aufgeschlüsselt werde; weiters, 
dass die Gebühr für die Position Gutachten entsprechend der 
Autonomen Honorarrichtlinien der Österreichischen Ärztekam-
mer für gutachterliche Tätigkeiten mit E 250,– pro Stunde ver-
rechnet würde. Der damals zuständige Erstrichter habe diese 
Erläuterungen bezüglich der Gebührenhöhe sinngemäß mit 
den Worten „geht in Ordnung, ist gut so“ kommentiert, ein Ein-
spruch seitens des Gerichtes sei nicht erfolgt. Eine Aufklärung 
des Sachverständigen durch das Gericht, dass die Klägerin 
Verfahrenshilfe genieße und eine Anfrage, ob darüber hinaus 
der Sachverständige auch auf die Bezahlung der Gebühr aus 
den Amtsgeldern des Gerichtes verzichte, sei nicht erfolgt.

Hiezu hat das Rekursgericht erwogen:

Der Gebührenanspruch der Sachverständigen für ihre Tätigkeit 
in gerichtlichen Verfahren richtet sich gemäß § 1 nach den Be-
stimmungen des GebAG.

Gemäß § 34 Abs 1 GebAG steht die Gebühr für Mühewaltung 
dem Sachverständigen für die Aufnahme des Befundes und 
die Erstattung des Gutachtens zu. Soweit nichts anderes gere-
gelt ist, ist die Gebühr nach richterlichem Ermessen nach der 
aufgewendeten Zeit und Mühe und nach den Einkünften, die 
der Sachverständige für eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit 
im außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise bezöge, 
zu bestimmen. Gemäß Abs 2 leg cit ist allerdings die Gebühr 
für Mühewaltung in Verfahren, in denen eine der zur Zahlung 
verpflichteten Parteien Verfahrenshilfe genießt oder der Sach-
verständige nicht auf Zahlung der gesamten Gebühr aus den 
Amtsgeldern des Gerichtes verzichtet, nach den Tarifen des 
GebAG zu bestimmen.

Nachdem die Klägerin Verfahrenshilfe insbesondere auch im 
Umfang des § 64 Abs 1 Z 1 lit c ZPO (einstweilige Befreiung von 
der Entrichtung der Gebühren der Sachverständigen) genießt 
und der Sachverständige auch in seinen Gebührennoten kei-
nen Verzicht auf die Auszahlung der Gebühren aus dem Amts-
verlag erklärte, konnte das Erstgericht die Gebühren jedenfalls 
nur nach den Tarifen des GebAG bestimmen, wobei allerdings 
ein Verzicht auf die Auszahlung der Gebühren aus Amtsgeldern 
nur dann eine Anwendung der Bestimmung des § 34 Abs 1 Ge-
bAG zuließe, wenn die beweisführende Partei keine Verfahrens-
hilfe nach § 64 Abs 1 Z 1 lit c ZPO genießt. Gemäß § 43 Abs 1

Gebührenbestimmung – Vereinbarung über die Höhe der
Mühewaltungsgebühr mit dem Richter ohne jede
Bedeutung (§ 34 GebAG)
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Z 1 lit d GebAG bemisst sich die Mühewaltungsgebühr daher 
mit E 99,30 zuzüglich 20% MWSt, in welchem Umfang das 
Erstgericht dem Sachverständigen die Mühewaltungsgebühr 
für das schriftliche Gutachten und dessen schriftliche Ergän-
zung auch zutreffend zuerkannte.

Auf die behauptete – allerdings nicht näher verifizierte – Zusa-
ge des seinerzeitigen Erstrichters, wonach eine Abrechnung 
nach einem Stundensatz von E 250,– in Ordnung gehe, kann 
sich der Sachverständige nicht erfolgreich berufen, weil die 
Gebührenbestimmung zwingend nach dem GebAG und nicht 
aufgrund einer Vereinbarung, sei es auch mit dem zuständigen 
Richter, zu erfolgen hat.

Der Sachverständige kann sich auch nicht darauf berufen, dass 
er nicht aufgeklärt worden sei, dass die beweispflichtige und 
-führende Klägerin Verfahrenshilfe genießt, weil dies aus dem 
ihm übermittelten Akt ersichtlich war. Ob ein Sachverständiger 
auf die Auszahlung der Gebühren aus Amtsgeldern verzichtet 
oder nicht, obliegt allein und ausschließlich seiner Entschei-
dung, sodass es hiezu weder einer Aufklärung noch einer An-
leitung durch das Gericht bedarf, zumal bei einem allgemein 
beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen die 
Kenntnis der maßgeblichen Bestimmungen des GebAG vor-
auszusetzen ist, nachdem die Kenntnis der Bestimmungen des 
GebAG auch Prüfungsgegenstand und somit Voraussetzung 
für die Eintragung in die Sachverständigenliste ist.

Der Rekurs des Sachverständigen muss sohin erfolglos blei-
ben.


